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Hochgenuss im Südschwarzwald

52. Jahrgang • Woche 26
Donnerstag, den 30. Juni 2022

Jubilare im Juli 
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. 
Silvia Kapp 07.07. 70 Jahre 
Nora Gabriel 18.07. 70 Jahre 
Jean Elbracht 28.07. 70 Jahre 

Auch den Jubilaren, die namentlich nicht genannt werden 
wollen, gratuliert die Gemeinde recht herzlich zum Ge-
burtstag. 

Blutspende heute, Donnerstag 30.06.2022 
15.00 bis 20.00 Uhr in der Eichberghalle, Rathausweg 12 
Hier geht es zur Terminreservierung: 
https://terminreservierung.blutspende.de 

Breitbandausbau durch den Zweckverband 
Breitband Breisgau-Hochschwarzwald
Die Vorvermarktung der kostenfreien Glasfaserhausan-
schlüsse noch bis zum 31. Juli 2022 
Die Vorvermarktung für den kostenfreien Glasfaserhaus-
anschluss an den Adressen im weißen Fleck hat am 25. Mai 
2022 begonnen und endet am 31. Juli 2022. In diesem Zeit-
raum holt Vodafone GmbH als Betreiber des Verbandsnetzes 
Grundstücksnutzungsverträge für den Zweckverband Breit-
band Breisgau-Hochschwarzwald ein.
Um eine geförderte Adresse mit einem Glasfaseranschluss kos-
tenfrei und unverbindlich anbinden zu können, ist ein Grund-
stücksnutzungsvertrag (GNV) notwendig. Dieser wird zwischen 
dem Gebäudeeigentümer und dem Zweckverband Breitband 
geschlossen. Im Zuge der Vorvermarktung bis zum 31. Juli 2022 
bietet Vodafone GmbH als Betreiber des Verbandsnetzes Bera-
tungsleistungen bei den Adressen im weißen Fleck an. Hierzu 
gehört in der Hauptsache die Beratung für den Abschluss eines 
Grundstücksnutzungsvertrags bei den unterversorgten, förder-
fähigen Adressen. Mitarbeiter von Vodafone sind dafür seit eini-
gen Wochen in den Gemeinden unterwegs und gehen auf die 
förderfähigen Bereiche zu. Die Mitarbeiter von Vodafone können 

sich über entsprechende Akkreditierung des Zweckverbands 
Breitband ausweisen. 

Weitere Anbieter über open access 
Vodafone GmbH betreibt das Verbandsnetz und bietet darüber 
Kundenprodukte an. Das Netz wird über den Verband gebaut 
und verbleibt im Eigentum des Zweckverbands Breitband. Es 
steht hierdurch auch anderen Anbietern über die sogenannte 
open access Verpfl ichtung off en. Haben andere Anbieter eben-
falls Interesse an der Versorgung, können diese Leistungen über 
das Verbandsnetz anbieten. Ob Leistungen angeboten werden, 
legt der jeweilige Anbieter selbst fest. 

Kostenfreier Grundstücksnutzungsvertrag nur für Adressen 
im weißen Fleck 
Weiße Flecken – das sind Adressen mit einer leitungsgebunde-
nen Versorgung von weniger als 30 Mbit/s, bei denen ein Markt-
versagen besteht. Die weißen-Flecken-Adressen wurden bereits 
angeschrieben. Um für sie den Ausbau leisten zu können hat der 
Zweckverband Breitband im bürokratischen Hürdenlauf bereits 
eine Vielzahl an Meilensteinen erreicht. Durch die Unterstützung 
über die Fördermittelprogramme von Bund und Land kann der 
Glasfaserhausanschluss im weißen Fleck kostenfrei angeboten 
werden. Finanzierbar ist der Breitbandausbau für die Gemeinde 
nur mittels aufwendiger Förderprogramme von Bund und Land. 
Hierbei werden 90 % der Investitionskosten von Bund und Land 
übernommen. Der Verband leistet die gesamte Vorfi nanzierung, 
die Verbandsgemeinde trägt den verbleibenden Eigenanteil 
über eine Umlage.  

Hintergrundinformationen 
Schnelles Internet fehlt noch in einigen Ecken im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald. Um eigenständig und mit verein-
ten Kräften die Bevölkerung mit einer leistungsstarken Inter-
netverbindung auszustatten, haben 40 Gemeinden sowie der 
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 2018 den Zweckverband 
Breitband Breisgau-Hochschwarzwald gegründet. Dieser plant, 
baut, verwaltet und fi nanziert den Ausbau des Glasfaser-Netzes 
für schnelles Internet im Auftrag seiner Mitglieder. Die Gesetzes-
lage sieht vor, dass nur private Anbieter Dienstleistungen der 
Telekommunikation erbringen dürfen. Gleichzeitig ist für die 
privaten Telekommunikationsunternehmen keine gesetzliche 
Pfl icht zur Versorgung mit schnellem Internet defi niert. Unter-
versorgte Gebiete sollen jedoch ebenfalls einen guten Zugang 
erhalten. Nur dort, wo Telekommunikationsunternehmen in ab-
sehbarer Zeit keinen Ausbau beabsichtigen und eine gravieren-
de Unterversorgung vorliegt, haben die Gemeinden die Möglich-
keit selbst tätig zu werden. Der Breitbandausbau im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald ist also eine freiwillige Leistung der 
Kommunen. 
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Öffnungszeiten Postfiliale Glottertal
 Montag – Mittwoch: 09.00 - 12.30 Uhr 
 Donnerstag - Freitag: 15.00 - 17.30 Uhr 
 Samstag: 10.00 - 12.00 Uhr 

Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Montag bis Freitag: 

9.00 bis 12.30 Uhr 
13.30 bis 16.30 Uhr 

Mittwoch nachmittags geschlossen 
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Gemeinde Glottertal
Bürgermeisteramt - Gemeindeverwaltung
Homepage: www.gemeinde-glottertal.de
Telefon   07684 9102-0
Fax   07684 9102-33
Öffnungszeiten::
Mo. - Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Di.  15.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof, Wasser/Abwasser  Tel. 01 72 7649 782
Tourist-Information   Tel. 9104-0
Schurhammerschule   Tel. 9102-40/-41
Borromä-Bücherei  Tel. 9102-48
Telefonisch erreichbar: Mo.+Fr.15.00-18.00 Uhr
Click & Collect-Abholservice, Besuch ohne Termin möglich.

Müll / Abfallwirtschaft
Abfalltermine (siehe Abfallkalender) im Rathaus erhältlich
Abfallberatung:  Tel. 0761 2187 9707
Sperrmüll / Abfallgebühren  Tel. 0761 2187 8844
Gemeindeverwaltung:   Tel. 9102-32 u. -14
Kompostberatung Frau Jackel:  Tel 0761 2187 8872
Kompostpatin Frau Dr. Breitenfeldt:  Tel. 07667 6346
Glas-Container Standorte:
In den Engematten / bei Sportplätzen
Kleider-Container Standorte:
unterer Schulhof / Parkplatz Kirchplatz, Severin

Grünschnitt - Öffnungszeiten -
Sammelstelle Rankmatten Gundelfingen
Mi., 16.00 - 18.00 Uhr, Fr., 15.00 - 17.00 Uhr
Sa., 11.00 - 14.00 Uhr

Parkplatz Sportplatz Glottertal 
Fr., 15.00 - 18.00 Uhr

Forstrevier Glottertal
Gemarkung Unterglottertal, Föhrental,
Ohrensbach, Gemeindewald   Tel. 0162 2550732
Gemarkung Oberglottertal   Tel. 07660 941838

Notrufe - Bereitschaften
Allgemeiner Notfalldienst/Ärztl. Bereitschaftsdienst
An Wochenenden, kostenfreue Rufnummer  116 117
Zahnärztlicher Notdienst 0180 3222 555 70
Apothekennotdienst   www.aponet.de

DRK-Krankentransport,  Tel. 0761/19222 
Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf  Tel. 112
Polizei Notruf  Tel. 110
Polizei Gundelfingen  Tel. 0761 503659-0
Feuerwehr  Tel. 1611
Strom Bei Störungen in der Stromversorgung
Tel. 0800 3629477 rund um die Uhr oder Online unter 
www.netze-bw.de/stoerungen
Gas Badenova Entstörungsdienst Hotline: 08002 767767

Pflege- und Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation, Elz/Glotter e.V. 07666 7311
79211 Denzlingen, Eisenbahnstrasse 14

Pflege zu Hause  07666 90098-10
Nachbarschaftshilfe  07666 9123456
Betreuungsgruppe  07666 9123456
für Senioren (mit Pflegestufe)
Tagespflege, 08.00 - 16.30 Uhr  07666 8846299 

DRK Ortsverein Glottertal
Soziale Dienste – Gruppe Einkaufshilfe
Bürozeiten im DRK Büro Rathausweg 16
Mo. und Mi. 16.00 bis 18.00 Uhr
Die Einkaufshilfe ist weiterhin zu den
angegebenen Zeiten erreichbar  07684 9081570
E-Mail: DRK-Glottertal@online.de

DRK Pflegedienst
Bereitschaft in Notfällen Mobil: 0160 90723074
Neuanfragen Mobil: 0160 99898731

Förderverein für sozial-caritative Dienste
St. Elisabeth e.V. Glottertal
Kontakt: Frau Julie Lickert  Tel. 1758

GenerationenGemeinschaftGlottertal 
www.ggglottertal.de 
Kontakt: Dr. W. Bröker, Winterbachstr. 5    Telefon 90 93 58 
Bürgerbüro: Rathausweg 16 (Feuerwehrhaus), 
Sprechzeiten dienstags 10 - 11 Uhr, freitags 17 - 18 Uhr 
und nach Vereinbarung    Telefon 90 81 571 

Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e. V.
www.hospizgruppe-denzlingen.de Tel. 07666 - 3876
Koordinatorin: Vera Borgards

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstraße 33, 79312 Emmendingen, Tel. 07641 920880
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch erkrankte und hörbe-
hinderte ArbeitnehmerInnen und deren Arbeitgeber
 Tel. 0711 250832800
Integrationsmanagerin  Tel. 07684 9089700 
Caritas - Flüchtlinge  Mobil: 0159 04370817

Röm.-kath. Kirchengemeinde An der Glotter
- Pfarrei St. Blasius
Ev. Kirchengemeinde Denzlingen-Glottertal-Heuweiler
Siehe „Kirchliche Nachrichten“
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Liebe Glottertäler:innen, 
online Besorgungen erledigen, im Home Office arbeiten oder mit 
der Familie über Video-Calls verbunden bleiben: Die letzten Mo-
nate haben gezeigt, wie wichtig schnelles und zukunftssicheres 
Internet ist. 

Aus diesem Grund baut der Zweckverband Breitband Breisgau 
Hochschwarzwald ein eigenes Glasfaser-Netz und wir von Vo-
dafone sind sehr stolz darauf, als Netz-Partner aktiv an diesem 
Projekt mitzuwirken. 

Seit dem 1. Juni läuft die aktuelle Vorvermarktungsphase und 
jetzt sind die Bürger:innen aus Glottertal gefragt: Machen Sie 
mit und lassen Sie sich anschließen. Mit der Unterzeichnung des 
Grundstücksnutzungsvertrages (GNV) bis zum Beginn der Bauar-
beiten wird Ihr Gebäude durch den Zweckverband kostenlos ans 
Glasfaser-Netz angeschlossen. 

Um diesen Glasfaser-Anschluss auch aktiv zu nutzen und mit 
Highspeed zu surfen, benötigen Sie zusätzlich einen Glasfaser-
Vertrag. Diesen können Sie bei einem unserer kompetenten 
Vertriebspartner:innen abschließen. Im Beratungsgespräch wer-
den selbstverständlich auch alle Ihre Fragen geklärt. 

Sichern Sie sich Ihren Beratungstermin für zuhause unter 
0172/2056463 (Herr Barasi) oder einem unseren teilnehmenden 
Shops. 

Ob Ihre Adresse im Ausbaugebiet liegt, können Sie auf unserer 
Vodafone Website vodafone.de/glasfaserpower oder auf der 
Website des Zweckverbandes www.zvbbh.de sehen.  

Nutzen Sie Ihre Chance, sich ans Internet der Zukunft anzuschlie-
ßen, und profitieren Sie von Geschwindigkeiten bis zu 1.000 
Mbit/s im Download und einem Netz mit höchster Stabilität und 
Ausfallsicherheit durch modernste Technologie. 

Glasfaser für den Landkreis Breisgau Hochschwarzwald. Gemein-
sam in die digitale Zukunft starten. 

Ihr Vodafone-Team 

 

 
Sitzung des Gemeinderates 
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet 
statt am Donnerstag, 07.07.2022 um 19:30 Uhr in der 
Eichberghalle, großer Saal. 

Tagesordnung: 
1.  Bekanntgaben 
2.  Fragemöglichkeit für Bürger   
3.  Ehrung von Blutspender*innen 
4.  Kindergarten „Zum Schutzengel“ 
 -  Einrichtung einer Stelle der ständig stellvertretenden 

Kindergartenleitung -  
 -  Zustimmung zur Festsetzung der Elternbeiträge für das 

Kindergartenjahr 2022/2023 -   
5.  Bausachen 
 a)   Bauantrag für Flst.-Nr. 18, Gemarkung Unterglottertal 
     -  Nutzungsänderung einer Teilfläche eines Ladens zur 

einer Cafébar mit Außenbewirtung -   
 b)  Bauvoranfrage für Flst.-Nr. 116, Gemarkung Oberglot-

tertal 
     -  Erweiterung Rehaklinik Glotterbad um einen Betten-

trakt, einen Speisesaal und einer Versorgungszentrale -   
6.  Wünsche und Anträge

Öffentliche Bekanntmachung des Gutachter-
ausschusses Breisgau-Nord Hochschwarzwald 
Nach § 193 Abs. 5 und § 196 Baugesetzbuch (BauGB) in der 
geltenden Fassung i.V.m. dem § 12 der Gutachterausschussver-
ordnung Baden-Württemberg vom 11.Dezember 1989 in der 
Fassung vom 26.September 2017 zuletzt geändert durch Verord-
nung am 21.Dezember 2021 und § 5c der Bodenrichtwertleitli-
nie 2022 der Finanzverwaltung wurden vom Gutachterausschuss 
Breisgau-Nord Hochschwarzwald folgende zonalen Bodenricht-
werte/ Bodenrichtwertgrundstücke für Grundstücke im Gebiet 
des Gutachterausschusses Breisgau-Nord Hochschwarzwald 
zum Stichtag 01.Januar 2022 ermittelt. 

Bodenrichtwerte vom 01.01.2022 
Anlass der Bodenrichtwertermittlung zum 01.01.2022 ist die 
Grundsteuerreform. Die Bodenrichtwerte werden für die Haupt-
feststellung zum 01.01.2022 für die Grundsteuererhebung ab 
dem Jahr 2025 benötigt. 
Die vom Gutachterausschuss abgeleiteten zonalen Bodenricht-
werte für baureifes Land wurden entsprechend den Bestim-
mungen des § 196 Abs.1 Baugesetzbuch (BauGB), der Richtlinie 
zur Ermittlung von Bodenrichtwerten (BRW-RL vom 11. Februar 
2011), der Gutachterausschussverordnung für Baden-Württem-
berg und der Immobilienwertermittlungs-verordnung ermittelt. 
Die zonalen Bodenrichtwertangaben in Euro/m² für baureifes 
Land der Wohngebiete (W), Mischgebiete (M), Gewerbe- und 
Industriegebiete (GE / GI) und Sondergebiet (SO) enthalten die 
Erschließungskosten (ebf ). Hierbei ist berücksichtigt, dass sich 
die Erschließungskosten örtlich sehr unterschiedlich darstellen. 
Die in den Bodenrichtwertkarten mit „W“ bezeichneten Boden-
richtwerte beziehen sich sowohl auf baureife Wohngebiete als 
auch auf baureife Mischgebiete, sofern die Mischgebiete nicht 
separat ausgewiesen sind. 
Die zonalen Bodenrichtwertgrundstücke geben in Kurzform den 
Bodenwert eines baureifen Grundstückes innerhalb der jewei-
ligen Bodenrichtwertzone mit der Art der baulichen Nutzung 
(W / M / GE / GI / SO) und der im Regelfall in der Örtlichkeit vor-
handenen Bebauung bezogen auf die Geschossigkeit (I-, II-, III-, 
IV-geschossig) an. Die Ausweisung „bebaute Flächen im Außen-
bereich“ bezieht sich auf bebaute Wohnbaugrundstücke, die pla-
nungsrechtlich im Außenbereich liegen. 

Hinweis: Die zonalen Bodenrichtwerte beziehen sich nicht auf 
Grundstücke, die aufgrund von Sonderregelungen durch die ak-
tive Baulandpolitik der Gemeinden oder durch Bauträger/private 
Bauherrengemeinschaften beeinflusst werden! 
Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben des § 15ff Immobilien-
wertermittlungsverordnung (ImmowertV) 2021 und den Boden-
richtwertleitlinien 2022 der Finanzverwaltung kann derBoden-
wert eines Grundstückes um bis zu +/- 30 % des ermittelnden 
Bodenrichtwertes abweichen. 

Die Bodenrichtwert – Zonenbildung der baureifen Wohn-, 
Misch-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebiete erfolgte aus den 
jeweiligen Flächennutzungsplänen, teils aus den Bebauungsplä-
nen und städtebaulichen Satzungen, sowie aus Luftbildern und 
sachverständigem Ermessen nach Besichtigungen vor Ort. Die 
Abgrenzung erfolgte möglichst flurstücksgenau. 

Hinweis: Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzonen sowie die 
Festsetzung der Höhe der Bodenrichtwerte und der Beschrei-
bung der Bodenrichtwertgrundstücke begründen keine  Ansprü-
che zum Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, 
Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.
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Einzelfallbezogene Grundstücksbesonderheiten:  
Die zonalen Bodenrichtwerte sind bezogen auf den Quadratme-
ter Grundstücksfläche eines Grundstückes mit den dargestellten 
Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstücke). Da die 
zonalen Bodenrichtwerte nur durchschnittliche Lagewerte des 
Bodens für eine Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines ab-
gegrenzten Gebietes (Bodenrichtwertzone) mit im Wesentlichen 
gleichen Nutzungs- und Wertverhältnissen darstellen, kann der 
Bodenwert eines einzelnen Grundstückes je nach Beschaffenheit 
(Lage, Zuschnitt, Größe, bauliche Ausnutzbarkeit, Erschließungs-
zustand, Zuwegung, eventuell vorhandene bauplanungs-rechtli-
che Festsetzungen, geologische Baugrundsituationen, geogene 
Belastungen, Altlasten, Denkmalschutz, Hochwassergefahrenge-
biete, Grundwasserverhältnisse, Bewirtschaftbarkeit, besondere 
geografische und topografische Gegebenheiten oder Ähnlichem) 
in der Regel um 30 % nach oben oder unten abweichen. Der Bo-
denwert des einzelnen Grundstückes ist im Bedarfsfall durch ein 
gebührenpflichtiges Verkehrswertgutachten zu ermitteln. 
Die zonalen Bodenrichtwerte sind, soweit vorhanden, von unbe-
bauten Baugrundstücken und nach Erfahrungen auf dem öffent-
lichen Grundstücksmarkt als Bodenpreise abgeleitet, wie sie sich 
ohne Berücksichtigung ungewöhnlicher oder persönlicher Ver-
hältnisse ergeben. Sie beziehen sich auf unbebaute Grundstücke 
mit den gebietstypischen Eigenschaften der jeweiligen Boden-

richtwertzonen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenricht-
wert ermittelt worden, der sich ergeben würde, wenn der Boden 
unbebaut wäre. Die zonalen Bodenrichtwerte enthalten keine 
Wertanteile für Gebäude, Aufwuchs (ausgenommen hiervon 
sind als Weingarten/Rebland und forstwirtschaftlich genutzte 
Grundstücke), bauliche und sonstige Anlagen. Die zonalen Bo-
denrichtwerte beziehen sich auf einen unbedenklichen Zustand 
des Grund und Bodens (z.B. hinsichtlich geologische Baugrund-
situationen, geogene Belastungen, Altlasten, Denkmalschutz, 
Hochwassergefahrengebiete, Grundwasser-verhältnisse oder 
Ähnlichem). 

In den einzelnen Gemeinden ist zu beachten, dass vor Ort sehr 
unterschiedliche Erschließungssituationen (Wasser, Abwasser, 
Straßen-/Wegezufahrten, etc) bestehen können. Bezogen auf 
den Einzelfall sind diese besonderen Gegebenheiten in der Ver-
kehrswertermittlung zu berücksichtigen. 

Land- und forstwirtschaftliche Hofstellen und Wohnbebau-
ung im Außenbereich: 
Die Bodenrichtwerte bei als Weingarten/Rebland und forstwirt-
schaftlich genutzten Grundstücken beinhalten den Aufwuchs 
(Bodenwertanteil mit Aufwuchs). 
Bebaute land- und forstwirtschaftlich genutzte Hofstellen kön-
nen abweichende Bodenwerte haben. Da diese oftmals eine sehr 
große Fläche aufweisen, kann bei der Ermittlung des Bodenwer-
tes für die zur Wohnnutzung dienenden Grundstücksflächen als 
Flächengröße, nach den Bodenrichtwertleitlinien 2022 der Fi-
nanzverwaltung, in der Regel bis zum 5-fachen der überbauten 
Wohnbaufläche (z.B. Wohnhaus, Leibgeding, Ferienhaus) ange-
nommen werden. In der Regel wird hier nicht die gesamte land- 
oder forstwirtschaftliche Hofstelle zur Ermittlung des Boden-
richtwertes angesetzt. Dieses gilt im Bedarfsfall auch für sonstige 
übergroße Grundstücke mit Wohnbebauung im Außenbereich. 
Diese Bodenwerte können im Bedarfsfall durch eine gebühren-
pflichtige Bodenwertermittlung des Gutachterausschusses fest-
gestellt werden. 
Land- und forstwirtschaftlich genutzte Flächen in der Nähe von 
bebauten Ortsrandlagen und für öffentliche Straßen- / Wege-
baumaßnahmen (oder sonstige Sonderbaumaßnahmen) kön-
nen vereinzelt auch höhere Kaufpreise aufweisen. 

Sonderbauflächen, Bauerwartungsland, Rohbauland: 
Aufgrund den besonderen rechtlichen Gegebenheiten sowie 
den tatsächlichen oder künftigen Nutzungsverhältnissen unter-
schiedlichster Art hat der Gutachterausschuss keine Bodenricht-
werte für baureife Sonderbauflächen des Gemeinbedarfs und für 
werdendes Bauland (Bauerwartungsland, Rohbauland) ermittelt 
(z.B. insbesondere wegen den unsicheren Entwicklungszeiten zu 
baureifem Land). Die Bodenwerte für derartige Bauflächen kön-
nen im Bedarfsfall nur durch gebührenpflichtige Verkehrswert-
gutachten ermittelt werden. 

Hinweise: 
Die zonalen Bodenrichtwerte haben keine bindende Wirkung. 
Die der zonalen Bodenrichtwerttabelle beigefügten Bodenricht-
wertzonen-Übersichtskarten der Mitgliedsgemeinden sind Be-
standteil der Bodenrichtwertermittlungen und sollten bei Bedarf 
bei der Bodenrichtwertzuordnung eingesehen werden. 
Die zonalen Bodenrichtwerte und die Bodenrichtwertzonen-
Übersichtskarten liegen in der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses Breisgau-Nord Hochschwarzwald, Hauptstraße 24, 
79199 Kirchzarten zur Einsichtnahme während der üblichen Öff-
nungszeiten aus, bzw. sind im Internet unter www.gutachteraus-
schuss-bnh.de und www.grundsteuer-bw.de kostenfrei abrufbar. 

Kirchzarten, den 14. Juni 2022 

gez. Werner Widmann 
Vorsitzender des Gutachterausschusses 
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Wir verweisen auf den Aushang an der Verkündungstafel des 
Rathauses in der Zeit vom 01.07.2022 bis 08.07.2022 sowie auf 
die Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde 
www.gemeinde-glottertal.de. 
  
 

Öffnungszeiten der Tourist-Information 
Montag bis Freitag: 
9.00 bis 12.30 Uhr 
13.30 bis 16.30 Uhr 
Mittwoch nachmittags geschlossen 

 
 

Öffnungszeiten Postfiliale Glottertal: 
Montag – Mittwoch:  9.00 – 12.30 Uhr 
Donnerstag - Freitag:    15.00 – 17.30 Uhr 
Samstag:    10.00 - 12.00 Uhr 

 
 

„Die unendliche Geschichte“Tanz  
- Aufführung der Musikschule im Breisgau 
Am Samstag, den 02. Juli 2022 und am Sonntag, den 03. Juli 2022 
präsentieren die Schülerinnen und Schüler der Musikschule im 
Breisgau eine Tanz-Geschichte frei nach der Erzählung von Mi-
chael Ende.
Choreographiert wird das Stück von Frau Karin Penthaler, Lehr-
kraft für Ballett und Zeitgenössischen Tanz an der Musikschule 
im Breisgau e.V.
Die Aufführungen finden jeweils um 15 Uhr auf der Bühne der 
Eichberghalle im Glottertal statt. Karten können im Vorverkauf in 
der Geschäftsstelle der Musikschule, bei der Bücherstube in Gun-
delfingen und bei der Tourist-Information Glottertal erworben 
werden. Auch an der Tageskasse sind Karten erhältlich, falls noch 
freie Plätze vorhanden sind.
Die Karten für Erwachsene kosten € 7.- und für Kinder (zwischen 
4 und 18 Jahren) € 5.-. 
  
 
Hören, Sehen, Ausprobieren 
Musikschule lädt musikinteressierte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zum Info-Tag ein 
Am Samstag, den 09. Juli 2022 veranstaltet die Musikschule im 
Breisgau von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr  ihren Infotag im Kultur- 
und Vereinshaus Gundelfingen und in der Geschäftsstelle 
der Musikschule. 
Hier kann jeder nach Herzenslust Instrumente ausprobieren und 
sich von den Fachlehrer*innen beraten lassen. Liebe ich Gesang? 
Gefällt mir der Klang der Trompete oder soll es doch lieber die 
Klarinette sein? Ist Geige spielen wirklich so schwer? Welches Ins-
trument passt am besten zu mir und was wird an der Musikschu-
le alles angeboten? 
Beim Infotag beantwortet das Team der Musikschule alle Fragen 
rund um den Musikunterricht. Auch über die Angebote für die 
Kleinen und Kleinsten ab 1 Jahr kann man sich informieren. 
Um 11 Uhr findet ein kurzes „Mitmach-Angebot“ zum Thema ge-
sunde musikschule® im Saal des Kultur- und Vereinshaues statt. 
Ebenfalls im Kultur- und Vereinshaus werden zwischen 12:15 Uhr 

und 13:00 Uhr kurze Gesangsbeiträge dargeboten. 
Die Musikschule im Breisgau wird von den Mitgliedsgemeinden 
Bötzingen, Eichstetten, Gottenheim, Glottertal, Gundelfingen, 
Heuweiler, March und Umkirch getragen. Ca. 1400 Schülerinnen 
und Schüler stehen im Unterricht. Egal ob Vorschulkinder, Schul-
kind, Jugendlicher oder Erwachsener, die Musikschule hält für 
jede Altersgruppe etwas bereit. Das Instrumentenkarussell - das 
Ausprobieren von 3 verschiedenen Instrumenten - sowie die 6er 
und 12er Karten für Erwachsene entwickeln sich zwischenzeit-
lich zu Klassikern. Ballettunterricht in Gundelfingen runden ein 
umfangsreiches Unterrichtsangebot ab. Wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!
Alle Informationen können auf der Homepage der Musikschule 
im Breisgau (www.musikschule-breisgau.de) nachgelesen wer-
den oder erhalten Sie persönlich/telefonisch in der Geschäfts-
stelle in Gundelfingen.

Kontakt:
Musikschule im Breisgau
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen
eMail: info@musikschule-breisgau.de
Tel: 0761 589891 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Denzlingen - Glottertal - Heuweiler 
Hauptstraße 120, 79211 Denzlingen 
Tel.: 07666/91301-0 

Wir laden ein zu den Gottesdiensten: 
Sonntag, 03.07.2022 
Glottertal  10.30 Uhr 
Familien- und Taufgottesdienst Kirchenkaffee im Anschluss 
  
Schweigen für den Frieden: 
Bereits seit Anfang Februar findet regelmäßig das ökumenische 
Friedensgebet auf dem Kohlerhof statt. Auch in den kommenden 
Wochen sind alle Friedensbewegten herzlich zur Teilnahme beim 
Schweigen für den Frieden eingeladen, ab sofort immer freitags 
um 19.00 Uhr bei der St. Georgs-Kirche. 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: 
Das Pfarrbüro der evangelischen Kirchengemeinde ist bis auf 
Weiteres nicht täglich besetzt. Mittwoch bis Freitag ist jeweils 
von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr eine telefonische Rufbereitschaft 
eingerichtet. Für persönliche Vorsprachen und die Ausstellung 
pfarramtlicher Dokumente wird um eine telefonische Terminver-
einbarung gebeten. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es die 
Möglichkeit, über E-Mail (denzlingen@kbz.ekiba.de) oder durch 
eine Nachricht mit dem Pfarramt in Kontakt zu treten. Alle Ver-
antwortlichen bemühen sich, die Anliegen der Gemeindeglieder 
rasch zu bearbeiten, bitten aber um Geduld und Nachsicht, sollte 
es momentan etwas länger dauern. 
 
 
Röm.-kath. Kirchengemeinde An der Glotter 
Wir laden ein zu den Gottesdiensten: 
Donnerstag, 30.06. 
Glottertal 19:00 Uhr  Eucharistische Anbetung (bis 20:00 

Uhr) 
D. St. Jakobus 18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr    Rosenkranz 
 19:00 Uhr    Eucharistiefeier 
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Freitag, 01.07. 
Glottertal 18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und 

Frieden in der Welt 
 19:00 Uhr      Eucharistiefeier mit anschließender 

Aussetzung (Mini Gr. 2) 
Samstag, 02.07. 
D. St. Josef 8:00 Uhr Eucharistiefeier 
Glottertal 18:30 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend (A) 

Sonntag, 03.07. 
Reute  8:45 Uhr Eucharistiefeier 
Heuweiler 10:30 Uhr Eucharistiefeier 
D. St. Jakobus  10:30 Uhr     Eucharistiefeier mit Livestream-

übertragung 
Montag, 04.07. 
Glottertal 8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
Reute 18:00 Uhr     Rosenkranzandacht um Berufung 

und Frieden vor dem ausgesetzten 
Allerheiligsten mit Eucharistischem 
Segen 

Dienstag, 05.07. 
D. St. Jakobus  8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
Vörstetten 19:00 Uhr  Eucharistiefeier - Erstkommunion-

Dankgottesdienst 

Mittwoch, 06.07. 
D. St. Josef 18:00 Uhr      Eucharistische Anbetung (bis 19:00 

Uhr) 
Donnerstag, 07.07. 
Glottertal 6:45 Uhr Frühes Morgengebet 
 19:00 Uhr     Eucharistische Anbetung (bis 20:00 

Uhr) 
D. St. Jakobus   18:00 Uhr    Gebet um geistliche Berufe 
 18:25 Uhr    Rosenkranz 
 19:00 Uhr    Eucharistiefeier 

Freitag, 08.07. 
Glottertal 18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und 

Frieden in der Welt 
 19:00 Uhr     Eucharistiefeier (Mini Gr. 3) 

Samstag, 09.07. 
Reute  18:30 Uhr    Wortgottesdienst 
   mitgestaltet von der Musikgruppe 

Rückenwind 
Sonntag, 10.07. 
Glottertal 8:45 Uhr Eucharistiefeier (B) 
D. St. Jakobus   10:30 Uhr     Eucharistiefeier mit Livestream-

übertragung 

Tradition. Neu. Bewahrt. Ein Dankesbrief zum 
Herrgottstag 2022 
Liebe Gemeindemitglieder, liebe Glottertäler*innen, 
zum ersten Mal seit 2019 haben wir unseren Herrgottstag end-
lich in an nähernd gewohnter Weise feiern dürfen – mit festlichen 
Gottesdiensten, einer Prozession, Blumenschmuck, Altären und 
in großem Rahmen mit vielen Gruppierungen und Vereinen. Die 
Badische Zeitung spricht von 500 Teil nehmer*innen und es dürf-
ten noch einige mehr den Weg der Prozession gesäumt haben. 
Ich denke und hoffe, es geht Ihnen wie mir, wenn ich sage: Es 
war eine Freude, den Festtag endlich wieder in diesem würdigen 
Rahmen begehen zu können. 

Und doch ist auch in diesem Jahr nichts Normalität. Schließlich hat 
Corona manche unserer Gewohnheiten und Traditionen grund-
legend verändert und manchmal auch zum Erliegen gebracht. 
Nach einer so langen Unterbrechung fühlte sich wahrschein-
lich bei vielen alles etwas anders und neu an. Bei der Prozession 
mussten alte Abläufe neu eingeübt, alte Hasen wiedergewon-
nen und neue Hasen rekrutiert und eingewiesen werden. In den 
Nachbarschaften entlang des Prozessionswegs haben sich in den 

letzten Jahren nicht wenige Weg-, Um- und Zuzüge ergeben. Gar 
nicht selbstverständlich also, in teilweise neuen Konstellationen 
für den gewohnt prächtigen Blumenschmuck zu sorgen oder die 
kunstvollen Altäre mit alten und neuen Motiven zu gestalten. 

Und gerade deswegen gilt Ihnen und Euch, den Kleinen und Gro-
ßen, unser herzlicher Dank: all denjenigen, die
•	 an der Planung und Durchführung der Festgottesdienste 

und der Prozession beteiligt waren,
•	 als Träger*innen, Gruppierungsvertreter*innen, 

Musiker*innen, Sänger*innen und im Rahmen eines litur-
gischen Dienstes an der Prozession teilgenommen haben,

•	 an der Gestaltung des Schmucks an Straßen, Plätzen und 
an den Altären mitgewirkt haben und den vielen, die dafür 
Material gestiftet und geliefert haben, besonders den Ober-
täler Landwirten für das Spenden von Tannreisig und Birken 
und die zuverlässige Auslieferung

•	 die hinter den Kulissen für die Sicherheit gesorgt haben: 
dem DRK Ortsverein Glottertal und unserer Freiwilligen 
Feuerwehr,

•	 der Trachtenkappelle und Herrn Pfarrer Reiser, die den Herr-
gottstag mit dem festlichen Kirchenkonzert beschlossen,

•	 als Gäste und Gottesdienstbesucher*innen Gott und sei-
nem Festtag die Ehre erwiesen haben.

 
Tradition lebt davon, dass sie Menschen bewegt und in Bewe-
gung setzt. Manche Traditionen hat Corona zum Stillstand ge-
bracht. Der Glottertäler Herrgottstag 2022 aber war dank Ihnen 
und Euch ein bewegendes Fest, das an alte Zeiten anknüpft. Da-
rüber freuen wir uns von Herzen und vertrauen darauf, dass wir 
auch im kommenden Jahr wieder zusammen in dieser großen 
Gemeinschaft unterwegs sein können. 

Herzlichst Dennis	Kumar,	im	Namen	des	Glottertäler	
Gemeindeteams 

Erfolgreiche Sammelwoche für DIE TAFEL 
In der Zeit vom 21. - 29. Mai wurde wieder erfolgreich für die Ta-
felläden in Emmendingen und Waldkirch gesammelt. Die in die-
ser Zeit in unseren und der evangelischen Kirche und vor dem 
evangelischen Gemeindehaus in Vörstetten aufgebauten Sam-
melstellen wurden reichlich bedient. 
Besonders gefreut hat uns, dass sich eine 4. Klasse der Schur-
hammerschule in Glottertal mit ihrer Religionslehrerin Ulla Lotz 
im Rahmen ihres sozialen Projektes an der Sammlung beteiligt 
hat. Eine großzügige Spende erhielten wir ebenfalls von einem 
auswärtigen Paar, das seine Goldene Hochzeit in der Kirche in 
Glottertal gefeiert und von der Sammlung gelesen hat. 
Insgesamt konnten ca. 30 Umzugskartons mit Spenden an H. 
Reichenbacher von DER TAFEL Emmendingen-Waldkirch über-
geben werden. Dazu erhielten wir für die Aktion Geldspenden in 
Höhe von 2.351,50 €. 

Großer Dank geht an alle, die sich mit ihrer Spende beteiligt und 
dazu bei getragen haben, dass gerade in dieser Zeit an die Men-
schen gedacht wird, die sich nicht aus dem großen Angeboten 
in den Supermärken ihre tägliche Versorgung mit dem Notwen-
digsten leisten können. Herzlichen Dank auch allen, die mitge-
holfen haben in unseren Gemeinden und unseren Geschwister-
gemeinden, die Aktion zu organisieren und durchzuführen. 

Für	den	Ausschuss	Caritas	und	Soziales:	Sonja	Reichert,	Vorsitzende
 
Römisch-katholische Kirchengemeinde 
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Kontaktstelle Glottertal 
Kirchplatz 1, 79286 Glottertal, 
Tel. 07684 230; E-Mail: info@an-der-glotter.de 

Öffnungszeiten: 
montags 10:00 – 12:00 Uhr 
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Geschäftsführendes Büro 
Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen; 
Tel. 07666 91133-0; 
info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de 

Öffnungszeiten: 
montags – freitags von 10:00 – 13:00 Uhr 
dienstags und freitags von 16:00 – 18:00 Uhr 
donnerstags von 16:00 – 19:00 Uhr 

Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie für seelsorgliche 
Anliegen ein Mitglied des Seelsorgeteams unter der Telefon-
nummer 07666-91133-28. 
 
 

Wanderung auf dem Prechtäler 
Bienenpfad am 3. Juli  
Es summt und brummt – und das auf ab-
wechslungsreicher Strecke mit schöner 
Aussicht. Die Tour auf dem Prechtäler Bie-
nenpfad mit seinen vielen Erlebnisstationen 

ist eine Reise in die faszinierende Welt der Bienen. Der Schwarz-
waldverein Glottertal lädt alle wander- und naturbegeisterten 
Gäste und Einheimische ein diese schöne Tour mitzuwandern. 
Treffpunkt für alle Mitwanderer ist am Sonntag, 3. Julium 13 
Uhr an der Eichberghalle in Glottertal. In Fahrgemeinschaften 
geht’s zum Ausgangspunkt in Prechtal, Rucksackverpflegung 
nicht vergessen. Die geführte Wanderung ist 14 km lang, ca. 390 
Höhenmeter sind zu bewältigen. 
 
 
SV Rot-Weiss Glottertal  
Der SV RW Glottertal veranstaltet im Zuge des 95-jährigen Ju-
biläums einen Floh- bzw. Kinderkleidermarkt. Der Markt fin-
det am 17.07. von 10:30-13:30 Uhr statt. Tische werden gestellt 
(220x50cm) für einen Betrag von 10 Euro pro Tisch. Kinder mit 
Decken dürfen umsonst ausstellen, es ist aber nur begrenzt Platz. 
Anmeldungen bitte an Laura Sprey unter 0160-7955952.  

Außerdem gibt es noch Plätze für das Grümpelturnier. 
Anmeldungen an gruempelturnier@sv-rot-weiss-glottertal.de 
 
 
Landfrauen Glottertal 
Ausflug zur Landesgartenschau 
am Donnerstag, den 14.07.22. Abfahrt um 8.15 ab Klausenhof 
talabwärts.  
Programm: ausgiebiges Frühstück in Hausen a. d. Möhlin, danach 
Weiterfahrt zur Landesgartenschau, Aufenthalt 4 Stunden, Rück-
fahrt um 16.30 Uhr. 

Wir nehmen auch gerne Interessierte Glottertäler, Gäste u.a. 
an der Fahrt mit (Kosten: Eintritt und Busfahrt 31,- Euro und 
Frühstück 12,50 Euro) 

Vereinsmitglieder fahren kostenlos mit! Anmeldung bei Sonja 
FöhrenbachTel: 907779 und Gabi Kapp, Tel. 325 bis Sonntag, 3. 
Juli oder per mail: kapphansenhof@gmx.de 

Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht 
GenerationenGemeinschaft Glottertal und Elisabethen-
Verein Glottertal 
Vortrag am Mittwoch, den 13.07.2022, um 18:00 im Bür-
gertreff Katharina-Rieder-Haus (Caritas Seniorenzentrum) 
Schurhammerweg 2a 
Warum sind Patientenverfügung und Betreuungsvollmacht so 
wichtig? 

Es kann passieren, dass sie aus vielerlei Gründen, keine eigenen 
Entscheidungen mehr treffen können. Dabei geht es um zahl-
reiche Dinge im Alltag, wie z. B. öffnen von Post, Bankgeschäfte, 
Wohnungsangelegenheiten. 

Es geht aber auch darum, wie Sie vom Arzt behandelt werden 
möchten, wenn Sie nicht mehr selbst entscheiden können. 
Oft glaubt man, dass die nächsten Angehörigen dann entschei-
den dürfen. Dies ist aber nicht automatisch der Fall, wenn sie 
nicht vorgesorgt haben und ihre Wünsche schriftlich formuliert 
wurden. 

Damit Sie eine Vorstellung bekommen, was man regeln sollte 
und wie dies möglichst einfach geht, haben wir den Vortrag or-
ganisiert. 

Sie können Fragen stellen und erfahren auch, wohin Sie sich 
wenden können, wenn es um ganz spezielle, persönliche Fragen 
geht. 

Referent ist Bernd Biermann vom Sozialdienst kath. Frauen e.V. 
Waldkirch. 
 
 

Naturpark Südschwarzwald 

Genusswandern mit regionaler Vespertüte 
Südschwarzwald – Doppeltes Vergnügen versprechen die dies-
jährigen Naturpark-Vespertouren, die 2022 wieder im Natur-
park Südschwarzwald angeboten werden. Das Projekt vereint 
die Freuden einer Wanderung oder Radtour im vielgestaltigen 
Südschwarzwald mit dem Genuss regionaler Köstlichkeiten. Am 
Sonntag, den 3. Juli werden erneut einige Höfe im Naturpark 
Südschwarzwald leckere Vespertüten „to go“ anbieten. Enthalten 
sind neben Backwaren, Käse, Wurst, Obst, Gemüse und Geträn-
ken auch Vorschläge für Wander- oder Radtouren in der näheren 
Umgebung. Das Besondere daran: Die Zutaten für die Produkte 
stammen direkt vom Hof und aus der Region. Mit dem Kauf der 
Vespertüten unterstützen die Besucherinnen und Besucher die 
bäuerlichen Familienbetriebe und können vor Ort mit ihnen ins 
Gespräch kommen. 

Die weiteren Termine für die Naturpark-Vespertouren sind der 4. 
September und der 2. Oktober 2022. Alle Infos zu den teilneh-
menden Höfen und der Anmeldung, den jeweiligen Vesperange-
boten sowie den Vorschlägen für Wander- und Radtouren finden 
sich unter www.naturpark-vespertouren.de. 

Dieses Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Landes Baden-
Württembergs und der Lotterie Glücksspirale. 
 
 

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Bildungshaus Kloster St. Ulrich 
Ich bin eine Frau ohne Kinder  
Für Frauen die ungewollt kinderlos bleiben 
Das Bildungshaus Kloster St. Ulrich bietet Frauen, die ungewollt 
kinderlos bleiben ein Wochenende, das Impulse zum Thema und 
Austausch mit anderen Frauen bietet. Es richtet sich an Frauen, 
die in Beziehungen leben genauso wie an Alleinlebende. Allen 
gemeinsam ist die Herausforderung, mit dem Schmerz des Un-
erfüllten zurecht zu kommen, sich den damit verbundenen Ge-
fühlen zu stellen und in Zufriedenheit eine andere Lebenspers-
pektive zu leben. 

Das Wochenende findet statt vom 22. bis 24. Juli. 
Nähere Informationen: 07602-91010, www.bksu.de. 

Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg: 

Höhere Rente ab 1. Juli 
Zum 1. Juli 2022 steigen die Renten um 5,35 Prozent in den alten 
Bundesländern und um 6,12 Prozent in den neuen Bundeslän-
dern. Dadurch erhalten bundesweit rund 21 Millionen Menschen 
mehr Rente.
Wann das Plus auf dem Konto ankommt, hängt grundsätzlich 
vom Zeitpunkt des Rentenbeginns ab: Wer bis März 2004 Rentne-
rin oder Rentner wurde, erhält den höheren Betrag bereits Ende 
Juni. Begann die erste Rentenzahlung ab April 2004, wird die 
Rente erst Ende Juli mit dem höheren Zahlbetrag angewiesen. 
Der Renten Service der Deutschen Post AG versendet rechtzeitig 
zur jeweiligen Auszahlung des neuen Zahlbetrags an alle Rent-
nerinnen und Rentner ein Schreiben, in dem über die Höhe der 
Rentenanpassung informiert wird.

Ende des 

redaktionellen 

Teils

MANFRED BRAUNGER
ABGRUNDTIEFER BODENSEE – KOMMISSAR ZOFFINGERS FÜNFTER FALL
„Teufelstisch! Sich durch den bedrohlichen Namen eines Tauchreviers abschrecken zu lassen, konnte natürlich einfältiger nicht 
sein. Aber seit den 1970er-Jahren waren dort mehrere Tauchsportler tödlich verunglückt, was als Hinweis verstanden werden 
konnte, dass es sich tatsächlich um einen Seeabschnitt handelte, in dem man besser Wachsamkeit walten ließ.“

Wenn ein harmloses Tauchabenteuer unter Freunden zum Albtraum wird und eine historische Legende zur kriminellen
Realität…dann steckt garantiert Kommissar Paul Zo�  nger mittendrin in seinen Ermittlungen rund um den westlichen Bodensee.

Spannung pur auf 304 Buchseiten!

ISBN 978-3-7977-0772-7  |  VK 17,00 €  |  Verlag Stadler

UNSER BUCHTIPP
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Todesanzeige
In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied 
von meiner Tante und Großtante Hedwig

Hedwig Seiter
* 31.12.1928     † 26.6.2022

Du bist friedlich eingeschlafen und wir waren 
froh, dich begleiten zu dürfen. Du und dein 
Lächeln werden uns für immer fehlen.

	 	 	 In	stiller	Trauer
   Gabi Müller und Familie

Die	Trauerfeier	findet	am	Donnerstag,	den	7.	Juli	2022	um	
14.00	Uhr	auf	dem	Friedhof	Glottertal	statt,	anschließend	
Urnenbeisetzung.

Tagespflege Emanuel
Die Tagespflege Emanuel in St. Peter veranstaltet 

am 02.07.2022 von 11 - 16 Uhr einen 

„ Tag der offenen Tür“
Es gibt eine offizielle Begrüßung, Besichtigung der Einrichtung, 

Informationen und Kaffee, Getränke und Kuchen. 
Wir freuen uns auf viele nette  Begegnungen und Gespräche.

Ursula Hummel  mit Team

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K.

Unser Team vom DRK St. Peter/ Glottertal sucht zeitnah 

eine/n Kolleg*In 
für hauswirtschaftliche Tätigkeiten

in unseren ambulanten Pflegediensten zur Festanstellung. 

Es ist keine pflegerische Ausbildung erforderlich, gerne in 
Teilzeit. Wenn Sie Freude haben am Umgang mit älteren 
Menschen, sind Sie bei uns genau richtig. 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Anfrage. 

Kontakt: pflegedienst-st.peter@drk-freiburg.de 
Tel. 07660 / 92 03 53

THOMAS BICHLER

BODENSEEBERGE
Wanderungen und Anstiege auf die Berge rund um den 
Bodensee 
∙  90 Wanderungen und Bergtouren zwischen Hegau, Linzgau, 

Bodensee, Ostschweiz, Bregenzerwald und Westallgäu
∙ Mit allen zerti� zierten Premiumwanderwegen am Bodensee
∙ Einteilung aller Touren in fünf Schwierigkeitsstufen
∙  Detaillierte Wegbeschreibungen mit 

Charakteristiken, Gehzeiten, Anforderungen, 
Einkehr- und 
Übernachtungsmöglichkeiten

∙  Informative Tourenkarten mit eingezeichneten
Routen und Links zur Onlinedarstellung

∙ GPS-Daten zu allen Touren
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